2001-1

Gesetz

Uber die Zustandigkeiten in der Allgemeinen Berliner Verwaltung
(Allgemeines Zustandigkeitsgesetz — AZG)*

Vom 2. Oktober 1958*

In der Fassung vom 22. Juli 1996*

1. ABSCHNITT
Gliederung und Aufgaben der Berliner Verwaltung

§1
Einheit der Berliner Verwaltung
In Berlin werden staatliche und gemeindliche Tétigkeit nicht getrennt.

§ 2*
Gliederung der Berliner Verwaltung

(1) Die Berliner Verwaltung wird vom Senat (der Hauptverwaltung) und von
den Bezirksverwaltungen wahrgenommen.

(2) Die Hauptverwaltung umfasst die Senatsverwaltungen, die ihnen nachge-
ordneten Behorden (Sonderbehérden) und nichtrechtsfahigen Anstalten und
die unter ihrer Aufsicht stehenden Eigenbetriebe.

(3) Die Bezirksverwaltungen umfassen auch die ihnen nachgeordneten
nichtrechtsfahigen Anstalten und die unter ihrer Aufsicht stehenden Eigenbe-
triebe.

§ 3*
Aufgaben der Hauptverwaltung und der Bezirksverwaltungen

(1) Die Hauptverwaltung nimmt die Aufgaben von gesamtstadtischer Bedeu-
tung wahr. Dazu gehoren:
1. die Leitungsaufgaben (Planung, Grundsatzangelegenheiten, Steuerung,
Aufsicht),
2. die Polizei-, Justiz- und Steuerverwaltung,
3. einzelne andere Aufgabenbereiche, die wegen ihrer Eigenart zwingend
einer Durchfihrung in unmittelbarer Regierungsverantwortung bedurfen.
(2) Die Bezirksverwaltungen nehmen alle anderen Aufgaben der Verwaltung
wahr.
(3) Einzelne Aufgaben der Bezirke kdnnen durch einen Bezirk oder mehrere
Bezirke wahrgenommen werden. Im Einvernehmen mit den Bezirken legt der
Senat die 6rtliche Zustéandigkeit durch Rechtsverordnung fest.

Uberschrift. Vgl. auch BV 2001-1
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(4) Senatsverwaltungen, Bezirksamter, Sonderbehérden und nichtrechtsfahige
Anstalten unterrichten sich gegenseitig von allen wichtigen Ereignissen, Ent-
wicklungen und Vorhaben, die auch fiir die anderen zur Erflllung ihrer Aufgaben
von Bedeutung sind (Informationspflicht). Sind mehrere Verwaltungsstellen
zustandig, so wirken sie zligig und erfolggerichtet zusammen. Die federfiihrende
Verwaltungsstelle holt die Mitentscheidungen der anderen regelmafig in einem
Zuge ein, also in gemeinsamem Gesprach und nicht schriftlich nacheinander.

§ 4*
Zustandigkeitsverteilung

(1) Die Aufgaben der Hauptverwaltung aufRerhalb der Leitungsaufgaben wer-
den im einzelnen durch dignlagezu diesem Gesetz (Allgemeiner Zustandig-
keitskatalog) bestimmt. Alle dort nicht aufgefihrten Aufgaben sind Aufgaben
der Bezirke. Im Vorgriff auf eine Kataloganderung kann der Senat durch Rechts-
verordnung einzelne Aufgaben der Hauptverwaltung den Bezirken zuweisen.

(2) Die Zustandigkeiten bei Polizeiaufgaben und Ordnungsaufgaben werden
durch besonderes Gesetz mit zusammenfassendem Zustandigkeitskatalog gere-
gelt. Die Vorschriften deg§ 9 bis 13 diber Bezirksaufsicht und Eingriffsrecht
gelten auch fur Ordnungsaufgaben der Bezirksverwaltungen.

§ 5*
Durchfiihrung bundesrechtlich geregelter Aufgaben

(1) Werden der Berliner Verwaltung durch Bundesrecht neue Aufgaben

zugewiesen, so gelten, sofern nichts anderes vorgeschrieben wird,

a) staatliche Aufgaben, die, soweit sie nicht Sonderbehérden zugewiesen
sind, von der unteren Verwaltungsbehdrde oder der Gemeindebehotrde
wahrzunehmen sind, und Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinden und
Gemeindeverbande als Aufgaben der Bezirke;

b) andere staatliche Aufgaben als Aufgaben der Hauptverwaltung.

(2) Enthalt das Bundesrecht keine Zustandigkeitsbestimmungen, so findet

§ 4 Anwendung.

§ 6*
Allgemeine Verwaltungsvorschriften

(1) Verwaltungsvorschriften zur Ausfiihrung von Gesetzen (Ausfuhrungs-
vorschriften) und andere allgemeine Verwaltungsvorschriften fur die Behdrden
und nichtrechtsfahigen Anstalten der Berliner Verwaltung erlaf3t der Senat.

(2) Die zustandige Senatsverwaltung kann erlassen

a) Ausfuihrungsvorschriften, soweit sie in einem Gesetz dazu erméchtigt ist;

b) Verwaltungsvorschriften fir die ihr nachgeordneten Sonderbehérden und

nichtrechtsfahigen Anstalten der Hauptverwaltung:

§ 4: Neugef. durch Art. I Nr. 1 d. Ges. v. 25. 6. 1998, GVBI. S. 177, 210
§ 5 Abs. 1 Buchst. a u. b: Geéand. durch Art. | Nr. 2 d. Ges. v. 25. 6. 1998, GVBI. S. 177
§ 6: Neugef. durch Art. I Nr. 3 d. Ges. v. 25. 6. 1998, GVBI. S. 177
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c¢) Verwaltungsvorschriften fur die Bezirksverwaltungen, sofern sie im
wesentlichen Verfahrensablaufe oder technische Einzelheiten regeln;

d) Verwaltungsvorschriften in Personalangelegenheiten der Dienstkrafte
und Versorgungsempfénger sowie der zu Aus- und Fortbildungszwek-
ken beschaftigten Personen;

e) zur Gewahrleistung der inneren Sicherheit gemeinsame Verwaltungs-
vorschriften fur die Dienstkréfte des Landes Berlin und der landesun-
mittelbaren Korperschaften, Anstalten und Stiftungen des 6ffentlichen
Rechts.

(3) Verwaltungsvorschriften sind auf das zwingend gebotene Mindestmalf3 zu
beschranken. Sie sollen nur erlassen werden, soweit sich die Beteiligten nicht
auf den wesentlichen Regelungsgehalt verstandigen kdnnen. Sie dirfen die
ausfihrenden Verwaltungsstellen nicht hindern, im Rahmen der geltenden
Rechtsvorschriften der Lebenswirklichkeit in den unterschiedlichsten Einzel-
fallen gerecht zu werden.

(4) Beim ErlaR von Verwaltungsvorschriften mit Wirkung auf die Bezirke
hat die Senatsverwaltung fiir Inneres als Bezirksaufsichtsbehérde fir die Ein-
haltung des Absatzes 3 und dafir zu sorgen, dal3 die verfassungsmafiig gewahr-
leistete Mitwirkung der Bezirke an der Verwaltung geférdert und geschiitzt und
die EntschluBkraft und Verantwortungsfreudigkeit der bezirklichen Organe
nicht beeintrachtigt wird.

(5) Verwaltungsvorschriften sollen eine Begrenzung ihrer Geltungsdauer
enthalten. Die Geltungsdauer darf nicht Gber flnf Jahre, bei Verwaltungsvor-
schriften des Senats nicht Uber zehn Jahre hinaus erstreckt werden. Ist die Gel-
tungsdauer von Verwaltungsvorschriften nicht begrenzt, so treten sie finf
Jahre, solche des Senats zehn Jahre nach Ablauf des Jahres au3er Kraft, in dem
sie erlassen worden sind.

(6) Sind Verwaltungsvorschriften Uber die Erhebung von Einnahmen oder
die Leistung von Ausgaben mit Wirkung auf die Bezirke geboten, so sollen sie
nur Bandbreiten vorgeben.

§7*
Durchfiihrung der Bezirksaufgaben
(1) Die Bezirksverwaltungen sind in der Durchfiihrung ihrer Aufgaben an
Rechts- und Verwaltungsvorschriften gebunden.
(2) Die zustandigen Senatsverwaltungen kénnen zur Erfullung ihrer Aufga-

ben von den Bezirksverwaltungen erforderlichenfalls Auskiinfte, Berichte, die
Vorlage von Akten und sonstigen Unterlagen fordern.

§ g8*
Fachaufsicht

(1) Sonderbehdrden und nichtrechtsfahige Anstalten der Hauptverwaltung
unterliegen der Fachaufsicht der zustandigen Senatsverwaltung. Nichtrechts-
fahige Anstalten der Bezirksverwaltungen unterliegen der Fachaufsicht des
zustandigen Mitglieds des Bezirksamts.

§ 7: Neugef. durch Art. I Nr. 3 d. Ges. v. 25. 6. 1998, GVBI. S. 177
§ 8 Abs. 1: Eingef. durch Art. | Nr. 4 Buchst. a d. Ges. v. 25. 6. 1998, GVBI. S. 177, 210
§ 8 Abs. 2 u. 3: Geand. durch Art. | Nr. 4 Buchst. b bis d d. Ges. v. 25. 6. 1998, GVBI. S. 177, 210
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(2) Die Fachaufsicht erstreckt sich auf die recht- und ordnungsmafige Erle-
digung der Aufgaben und auf die zweckentsprechende Handhabung des Ver-
waltungsermessens.

(3) In Auslibung der Fachaufsicht kann der Aufsichtsfihrende erforder-
lichenfalls

a) Auskuinfte, Berichte, die Vorlage von Akten und sonstigen Unterlagen
fordern und Prifungen anordnen (Informationsrecht);

b) Einzelweisungen erteilen (Weisungsrecht);

c) eine Angelegenheit an sich ziehen, wenn eine erteilte Einzelweisung
nicht befolgt wird (Eintrittsrecht).

8§ 8 a*

Ubertragung von Aufgaben auf das Landesverwaltungsamt;
Ubertragung von Personalangelegenheiten
auf das Landesverwaltungsamt und andere Behorden

(1) Das Landesverwaltungsamt ist eine der Senatsverwaltung fir Inneres
nachgeordnete Behdrde. Es erledigt Verwaltungsaufgaben, die ihm tUbertragen
oder oder durch Gesetz oder Rechtsverordnung zugewiesen werden. Es kann
mit Zustimmung der Senatsverwaltung fir Inneres auch Dienstleistungen fir
andere Behorden erbringen.

(2) Die Senatsverwaltung fur Inneres kann dem Landesverwaltungsamt Ver-
waltungsaufgaben (bertragen. Mit Zustimmung der Senatsverwaltung fir
Inneres kénnen auch andere Senatsverwaltungen oder landesunmittelbare Kor-
perschaften, Anstalten und Stiftungen des 6ffentlichen Rechts einzelne Verwal-
tungsaufgaben auf das Landesverwaltungsamt tbertragen. Die Ubertragung
erfolgt durch eine im Amtsblatt fur Berlin zu verdéffentlichende Anordnung.

(3) Die Personalstellen kénnen mit Zustimmung ihrer Aufsichtsbehorde ein-
zelne Personalbefugnisse auf das Landesverwaltungsamt oder andere Behor-
den ubertragen. Die Ubertragung auf das Landesverwaltungsamt bedarf des
Einvernehmens der Senatsverwaltung flr Inneres, die Ubertragung auf andere
Behorden der fur sie zustandigen Aufsichtsbehérde. Die Ubertragung erfolgt
durch eine im Amtsblatt fiir Berlin zu verdffentlichende Anordnung. Fir die
Personalangelegenheiten der Beamten gelterg@ié und 118 des Landes-
beamtengesetzes

(4) Das Landesverwaltungsamt kann auch fir juristische Personen des priva-
ten Rechts, bei denen dem Bund, dem Land Berlin oder einer landesunmittel-
baren Kdrperschaft, Anstalt oder Stiftung des 6ffentlichen Rechts die Mehrheit
der Anteile gehort oder die Mehrheit der Stimmen zusteht, Angelegenheiten
der Personalverwaltung erledigen. Die Ubernahme der Aufgaben bedarf der
Zustimmung der Senatsverwaltung fUr Inneres.

(5) Soweit dem Landesverwaltungsamt Aufgaben der Personalverwaltung
Ubertragen werden, fuhrt die Senatsverwaltung fUr Inneres die Fachaufsicht
nachg 8. Soweit anderen Behorden Aufgaben der Personalverwaltung Ubertra-
gen werden, fuhrt die fur diese Behdrde zustandige Aufsichtsbehdrde die Fach-
aufsicht. In allen Ubrigen Fallen fuhrt die Fachaufsicht die Senatsverwaltung,
aus deren Geschaftsbereich die Aufgabe tbertragen wird.

§ 8 a: Neugef. durch Art. X d. Ges. v. 18. 12. 2004, GVBI. S. 516
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2. ABSCHNITT*
Bezirksaufsicht; Eingriffsrecht

§ 9*
Grundsatze der Bezirksaufsicht

(1) Bei der Erfullung ihrer Aufgaben unterliegen die Bezirksverwaltungen
der allgemeinen Aufsicht (Bezirksaufsicht). Diese wird nach &&nl bis 13
vom Senat, im Ubrigen von der Senatsverwaltung fur Inneres als Bezirksauf-
sichtsbehorde geflhrt.

(2) Die Bezirksaufsicht hat die verfassungsmaRig gewahrleistete Mitwir-
kung der Bezirke an der Verwaltung zu férdern und zu schutzen.

(3) Die Bezirksaufsicht hat sicherzustellen, daR die RechtmaRigkeit der Ver-
waltung gewahrt bleibt und Verwaltungsvorschriften eingehalten werden. Sie
darf dabei die EntschluRkraft und Verantwortungsfreudigkeit der bezirklichen
Organe nicht beeintrachtigen.

8§10
Informationsrecht

Zur Erfullung ihrer Aufgaben kann die Aufsichtsbehorde von den Bezirken
Auskiinfte, Berichte und die Vorlage von Akten und sonstigen Unterlagen for-
dern. Sie kann im Einvernehmen mit dem fachlich zustandigen Mitglied des
Senats Prifungen anordnen.

§11
Aufhebungsrecht

Der Senat kann Beschliisse und Anordnungen bezirklicher Organe, die das
bestehende Recht verletzen oder gegen Verwaltungsvorschriften verstof3en,
aufheben und verlangen, daR MalRnahmen, die auf Grund derartiger Beschlisse
und Anordnungen getroffen sind, riickgangig gemacht werden. Bereits entstan-
dene Rechte Diritter bleiben unberuhrt.

§12

Anweisungsrecht

Unterla3t es das zustandige bezirkliche Organ, Beschliisse zu fassen oder
Anordnungen zu treffen, die zur Erfullung rechtlicher Verpflichtungen oder zur
Einhaltung von Verwaltungsvorschriften erforderlich sind, kann der Senat ihm
aufgeben, innerhalb bestimmter Frist die erforderlichen Beschlisse zu fassen
oder die erforderlichen Anordnungen zu treffen.

8§13
Ersatzbeschlu3fassungsrecht, Ersatzvornahme
Weigert sich das zustéandige bezirkliche Organ, Mafinahmen riickgangig zu
machen, die auf Grund eines aufgehobenen Beschlusses getroffen sind, oder

2. Abschn., Uberschrift: Neugef. durch Art. I Nr. 5 d. Ges. v. 25. 6. 1998, GVBI. S. 177, 210
§ 9 Abs. 1: Geand. durch Art. I Nr. 6 d. Ges. v. 25. 6. 1998, GVBI. S. 177, 210
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die nach § 12 aufgegebenen Beschlisse zu fassen oder Anordnungen zu treffen,
kann der Senat die MaRnahmen riickgéngig machen, die Beschlisse fassen
oder die Anordnungen treffen und, sofern die Anordnung nicht befolgt wird,
diese durch einen Beauftragten durchfiihren lassen.

§13a*
Eingriffsrecht

(1) Beeintrachtigt ein Handeln oder Unterlassen eines Bezirksamts im Ein-
zelfall dringende Gesamtinteressen Berlins, ohne dal @&chbs. 3 Satz 1
die Voraussetzungen fiir BezirksaufsichtsmaRnahmen (VerstoR3 gegen Rechts-
oder Verwaltungsvorschriften) vorliegen, so kann das zustandige Mitglied des
Senats nach vorheriger Information der Senatsverwaltung fiir Inneres als
Bezirksaufsichtsbehdrde in diesem Einzelfall Befugnisse 8&thbs. 3aus-

Uiben (Eingriff), wenn mit dem Bezirksamt keine Verstandigung zu erzielen ist.
Dringende Gesamtinteressen Berlins sind auch gegeben bei
1. Belangen Berlins als Bundeshauptstadt,
2. Ausuibung von Befugnissen des Senats nach Bundesrecht, européischem
Recht oder Staatsvertragen,

3. Befolgung von Weisungen der Bundesregierung nach Artikel 84 Abs. 5

oder Artikel 85 Abs. 3 des Grundgesetzes.

(2) Liegen die Voraussetzungen fur BezirksaufsichtsmalRnahmen vor und
kénnen dringend gebotene Malinahmen nicht rechtzeitig wirksam werden, so
kann die Bezirksaufsichtsbehorde einen Eingriff nach Absatz 1 vornehmen.

(3) In einem Fall von grundsatzlicher Bedeutung bedarf ein Eingriff eines
Beschlusses des Senats. Er darf nachtraglich eingeholt werden, wenn der Ein-
griff zwingend keinen Aufschub vertragt. Stimmt der Senat nachtraglich dem
Eingriff nicht zu, so bleiben bereits entstandene Rechte Dritter unberihrt.

(4) Bei einer Eingriffsentscheidung nach den Abséatzen 1 bis 3 hat die
Bezirksaufsichtsbehdrde dafiir zu sorgen, daR die verfassungsmafig gewahrlei-
stete Mitwirkung der Bezirke an der Verwaltung geférdert und geschitzt und
die EntschluBkraft und Verantwortungsfreudigkeit der bezirklichen Organe
nicht beeintrachtigt wird. Mi3t die Bezirksaufsichtsbehoérde einem Fall grund-
satzliche Bedeutung bei, so wirkt sie auf einen Beschlu3 des Senats hin.

3. ABSCHNITT
Rat der Birgermeister

§ 14*
Aufgaben

(1) Im Rat der Burgermeister ist den Bezirksverwaltungen Gelegenheit zu
geben, zu den grundséatzlichen Fragen der Gesetzgebung und Verwaltung Stel-
lung zu nehmen. Dies gilt auch fiir Gesetzesantrage aus der Mitte des Abgeord-
netenhauses.

§ 13 a: Eingef. durch Art. I Nr. 7 d. Ges. v. 25. 6. 1998, GVBI. S. 177, 210
§ 14 Abs. 3: Neugef. durch Art. I Nr. 8 d. Ges. v. 25. 6. 1998, GVBI. S. 177, 210
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(2) Der Rat der Biirgermeister kann dem Senat Vorschlage fiir Rechts- und
Verwaltungsvorschriften unterbreiten, die von Organen Berlins erlassen wer-
den kdnnen und den Aufgabenbereich der Bezirksverwaltungen betreffen.

(3) Der Rat der Burgermeister ist Uber eine MalRnahme der Bezirksaufsicht
(88 11 bis 13pder eine Eingriffsentscheidurig 13 a)zu unterrichten. Er kann
dazu das Verlangen naghl6 a Abs. Istellen.

§15
Mitglieder
(1) Der Rat der Burgermeister besteht aus dem Regierenden Birgermeister,
dem Birgermeister und den Bezirksbirgermeistern.

(2) Die Bezirksbirgermeister kénnen sich im Einzelfall durch die stellvertre-
tenden Bezirksbiirgermeister vertreten lassen.

§16
Teilnahme der Mitglieder des Senats und ihrer Beauftragten

(1) Die Mitglieder des Senats kénnen, soweit sie nicht Mitglieder des Rats
der Burgermeister sind, mit beratender Stimme an seinen Sitzungen teilneh-
men.

(2) Die Mitglieder des Senats kdnnen Beauftragte in die Sitzungen des Rats
der BUrgermeister entsenden.

(3) Der Rat der Burgermeister kann zu einzelnen Verhandlungsgegenstéanden
die Anwesenheit von Beauftragten der zustandigen Mitglieder des Senats ver-
langen und Sachverstéandige hinzuziehen.

8§16 a*
Zusammenwirken mit Senat und Abgeordnetenhaus

(2) Ist ein Bezirk oder sind mehrere Bezirke durch eine beabsichtigte oder
getroffene Entscheidung des Senats oder eines Mitgliedes des Senats besonders
berlihrt oder wirken Meinungsverschiedenheiten von Bezirken mit Senatsver-
waltungen hemmend, so kann der Rat der Blirgermeister oder der Senat mit
dem Ziel der Verstandigung, auch fur &hnliche kiinftige Falle, verlangen, dal3
Beauftragte des Rats der Blrgermeister beratend an der Erdrterung und
BeschlufR3fassung des Senats teilnehmen oder eine gemeinsame Sitzung von
Senat und Rat der Biirgermeister einberufen wird.

(2) Stellungnahmen des Rats der Bilrgermeister zu Senatsvorlagen sind den
Vorlagen des Senats an das Abgeordnetenhaus beizufiigen.

(3) Das Recht und die Pflicht von Beauftragten des Rats der Blrgermeister,
an den Sitzungen des Abgeordnetenhauses und seiner Ausschisse bei Gegen-
standen, die fur die Bezirke von Bedeutung sind, mit beratender Stimme teilzu-
nehmen, regelt sich nach der Geschaftsordnung des Abgeordnetenhauses.

§17
Einberufung
(1) Der Vorsitzende beruft den Rat der Blirgermeister regelmafig mindestens
einmal im Monat ein.
§ 16 a Abs. 1: Geénd. durch Art. I Nr. 9 d. Ges. v. 25. 6. 1998, GVBI. S. 177
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(2) Erist zur unverzuglichen Einberufung verpflichtet, wenn der Senat oder
ein Drittel der Mitglieder des Rats der Blrgermeister es verlangt.

§18
Vorlagen

Vorlagen an den Rat der Blrgermeister kénnen von jedem Mitglied des
Senats und von jedem Bezirksburgermeister eingebracht werden.

8§19
Verfahren

(1) Der Rat der Blrgermeister ist beschluf3fahig, wenn mehr als die Halfte
der Bezirksburgermeister oder ihrer Stellvertreter anwesend ist.

(2) Ist eine Angelegenheit wegen BeschluRunfahigkeit zuriickgestellt wor-
den und tritt der Rat der Burgermeister tiber denselben Gegenstand zum zwei-
ten Male zusammen, so ist er in dieser Angelegenheit ohne Ruiicksicht auf die
Zahl der Erschienenen beschluf3fahig. In der Einladung zur zweiten Sitzung,
die frihestens nach drei Tagen stattfinden kann, muf auf diese Vorschrift hin-
gewiesen werden.

(3) Im Ubrigen regelt der Rat der Birgermeister sein Verfahren durch eine
Geschéftsordnung.

4. ABSCHNITT
Vertretung Berlins
§20
Staatsrechtliche Vertretung; Verwaltungsvereinbarungen

(1) Der Regierende Burgermeister vertritt Berlin staatsrechtlich. Vertrage
Berlins mit der Bundesrepublik Deutschland oder mit deutschen Landern
bedurfen, soweit sie nicht der Zustimmung des Abgeordnetenhauses unterlie-
gen, der Zustimmung des Senats.

(2) Verwaltungsvereinbarungen mit Behérden der Bundesrepublik Deutsch-
land oder deutscher Lander werden von der zustdndigen Senatsverwaltung
abgeschlossen. Sie bedirfen, soweit nicht die Senatsverwaltung zum Erlaf von
Verwaltungsvorschriften befugt i 6 Abs. 2) der Zustimmung des Senats.

§ 21*

Rechtsgeschéftliche Vertretung in Angelegenheiten
des Abgeordnetenhauses, der Hauptverwaltung und des Rechnungshofes

Zur rechtsgeschaftlichen Vertretung Berlins sind zustandig

1. der Préasident des Abgeordnetenhauses in Angelegenheiten des Abgeord-
netenhauses;

2. jedes Mitglied des Senats in seinem Geschéftsbereich;

3. der Prasident des Rechnungshofs in Angelegenheiten des Rechnungshofs;

r.4: Geand. durch § 30 Nr. 2 d. Ges. v. 13. 7. 1999, GVBI. S. 374
r. 5: Angef. durch § 30 Nr. 2 d. Ges. v. 13. 7. 1999, GVBI. S. 374
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4. in Angelegenheiten, die zur Zustandigkeit einer Sonderverwaltung oder
einer der Hauptverwaltung unterstellten nichtrechtsfahigen Anstalt geho-
ren, deren Leiter;

5.in Angelegenheiten einer zur Hauptverwaltung gehérdenden Eigenbe-
triebs die Geschaftsleitung nach Maf3gabe des Eigenbetriebsgesetzes, die
88 22 bis 24inden auf Eigenbetriebe keine Anwendung.

§22
Ubertragung der rechtsgeschéftlichen Vertretungsmacht

(1) An Stelle der naclg 21 zustéandigen Personen kdnnen ihre allgemeinen
Vertreter Berlin rechtsgeschéftlich vertreten.

(2) Daruber hinaus konnen die naé21 zustandigen Personen durch
schriftiche Anordnung Beamten oder Angestellten ihrer Verwaltung die
Befugnis zur rechtsgeschaftlichen Vertretung Berlins tibertragen. Die Ubertra-
gung kann auf bestimmte Betrage, auf bestimmte Aufgabenbereiche oder in
anderer Weise beschrankt werden.

§ 23*
Abgabe von Verpflichtungserklarungen

Verpflichtungserklarungen bedurfen der Schriftform. Sie missen die
Behorde oder die Anstalt bezeichnen, in deren Geschéftsbereich sie abgegeben
werden, mit dem Dienstsiegel und der Amts- oder Dienstbezeichnung des
Unterzeichners versehen sein und die Unterschrift der §a¢h oder § 22
bestimmten Person tragen. ...

§24

Laufende Geschéfte

Die Vorschriften de§ 23finden keine Anwendung auf Geschéfte der laufen-
den Verwaltung. Geschéfte der laufenden Verwaltung sind sténdig wiederkeh-
rende Geschafte oder Geschafte von geldlich unerheblicher Bedeutung.

§ 25*

Rechtsgeschéftliche Vertretung
in Angelegenheiten der Bezirksverwaltungen

(1) Die rechtsgeschaftliche Vertretung in Angelegenheiten der Bezirksver-
waltungen obliegt dem zustandigen Mitglied des Bezirksamts, in Angelegen-
heiten eines zur Bezirksverwaltung gehdrdenden Eigenbetriebs der Geschéafts-
leitung nach Mal3gabe des Eigenbetriebsgesetzes.

(2) Die 88 22 his 24finden entsprechende Anwendung jedoch nicht auf
Eigenbetriebe.

§ 23 Satz 3: Aufgeh. durch § 30 Nr. 3 d. Ges. v. 13. 7. 1999, GVBI. S. 374
§ 25: Neugef. durch § 30 Nr. 4 d. Ges. v. 13. 7. 1999, GVBI. S. 374
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5. ABSCHNITT
Widerspruchsverfahren

§26
Zulassigkeit des Widerspruchs

(1) Gegen einen der Anfechtung unterliegenden Verwaltungsakt einer
Behorde oder Anstalt, die einer Senatsverwaltung unterstellt ist, sowie gegen
einen der Anfechtung unterliegenden Verwaltungsakt einer Bezirksverwaltung
ist der Widerspruch nach den §§ 68 ff. der Verwaltungsgerichtsordnung zulas-
sig. Dies gilt auch fur berufsbezogene Prifungsentscheidungen einer Senats-
verwaltung sowie eines Prifungsausschusses bei einer Senatsverwaltung.

(2) In Hochschulangelegenheiten ist der Widerspruch nicht gegeben. Das
Gegenvorstellungsverfahren wird in den Prifungsordnungen geregelt.

(3) Absatz 2 Satz 1 gilt entsprechend fur anfechtbare Entscheidungen der
Bezirksverordnetenversammlung und des Bezirksverordnetenvorstehers in
eigenen Angelegenheiten und fur solche Verwaltungsakte des Bezirksamtes,
die sich als Vollzug einer verbindlichen Einzelentscheidung der Bezirksverord-
netenversammlung darstellen.

(4) In beamtenrechtlichen Angelegenheiten gilt 8§ 126 des Beamtenrechts-
rahmengesetzes.

§ 27*
Zustandigkeit zum ErlaR des Widerspruchsbescheides

(1) Den Widerspruchsbescheid erlaft,

a) wenn sich der Widerspruch gegen einen Verwaltungsakt einer Sonder-
behdérde oder nichtrechtsfahigen Anstalt der Hauptverwaltung richtet,
deren Leiter oder eine von ihm dafir bestimmte, ihm unmittelbar zuge-
ordnete Stelle, bei Widerspriichen gegen Verwaltungsakte der Schulen
in inneren Schulangelegenheiten die fir das Schulwesen zustandige
Senatsverwaltung;

b) wenn sich der Widerspruch gegen einen Verwaltungsakt einer Bezirks-
verwaltung richtet, das Bezirksamt oder das von ihm daftr bestimmte
Mitglied, sofern dieses Mitglied nicht selbst den Verwaltungsakt erlas-
sen hat;

¢) wenn sich der Widerspruch gegen eine Prifungsentscheidung richtet,
die Behorde, die die Priifungsentscheidung getroffen hat; bei Priifungs-
entscheidungen der Schulen, der Kolloquiumskommissionen nach 8§ 6
des Erziehergesetzes, der Meisterprifungsausschiisse nach der Hand-
werksordnung, fur die landeseinheitlichen beruflichen Lehrgénge an
Volkshochschulen sowie von Priifungsausschiissen bei einer Senatsver-
waltung entscheidet die zustandige Senatsverwaltung.

.“(2) Vorschriften Uber die Anhérung von Beiraten, Kammern oder sonstigen
Stellen bleiben unberihrt.

§ 27 Abs. 1 Buchst. a: Neugef. durch Art. | Nr. 11 Buchst. a Doppelbuchst. aa d. Ges. v. 25. 6. 1998, GVBI.
.177, 210, u. geand. durch Art. Il d. Ges. v. 2. 11. 2000, GVBI. S. 472, Art. XVIII Nr. 1 d. Ges.
v.19.7.2002, GVBI. S. 199
§ 27 Abs. 1 Buchst. b: Geand. u. neugef. durch Art. | Nr. 11 Buchst. a Doppelbuchst. bb u. cc d. Ges. v.
25.6.1998, GVBI. S. 177, 210
§ 27 Abs. 1 Buchst. ¢: Geénd. durch Art. I Nr. 11 Buchst. b d. Ges. v. 25. 6. 1998, GVBI. S. 177, 210
§ 27 Abs. 1 Satz 2: Aufgeh. durch Art. | Nr. 11 Buchst. b d. Ges. v. 25. 6. 1998, GVBI. S. 177, 210
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6. ABSCHNITT

Landesunmittelbare Kérperschaften,
Anstalten und Stiftungen des 6ffentlichen Rechts

§ 28*
Staatsaufsicht

(1) Die landesunmittelbaren Kérperschaften, Anstalten und Stiftungen des
offentlichen Rechts unterliegen der Staatsaufsicht Berlins.

(2) Landesunmittelbar sind alle Kérperschaften, Anstalten und Stiftungen
des offentlichen Rechts, die

a) auf Landesrecht beruhen oder

b) auf Bundesrecht beruhen, ohne dal dem Bund die Aufsicht Uber sie
zusteht, oder

c¢) durch Staatsvertrag oder Verwaltungsvereinbarung der Aufsicht Ber-
lins unterstellt sind.

(3) Die Staatsaufsicht hat hat sicherzustellen, daf? die RechtmaRigkeit der
Verwaltung gewahrt bleibt.

(4) Die Aufsicht fuhrt die zustéandige Senatsverwaltung oder, wenn es in der
Rechtsgrundlage bestimmt ist, das zustandige Bezirksamt. Die Aufsichtsbe-
horde kann sich der Aufsichtsmittel d&¥ 10 bis 1dedienen.

(5) Wenn und solange die Aufsichtsmittel d& 10 bis 13nicht ausreichen,
kann die Aufsichtsbehorde Beauftragte bestellen, die einzelne oder alle Befug-
nisse der Organe der Kdrperschaft, Anstalt oder Stiftung ausiiben.

(6) Rechtsvorschriften Giber weitergehende Aufsichtsmittel gegenliber Kérper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des 6ffentlichen Rechts bleiben unberihrt.

(7) Ist durch Rechtsvorschrift eine Fachaufsicht Uber eine Kdrperschatft,
Anstalt oder Stiftung des offentlichen Rechts begriindet, so figéefbs. 2
und 3entsprechende Anwendung.

§ 20*
Rechtsgeschéftliche Vertretung

Die rechtsgeschaftliche Vertretung einer landesunmittelbaren Kérperschaft,
Anstalt oder Stiftung des offentlichen Rechts obliegt dem durch Gesetz,
Rechtsverordnung oder Satzung dazu bestimmten Organ. Ist nicht anderes
bestimmt, so finden dig§ 22 bis 24entsprechende Anwendung.

§ 30*
Widerspruchsverfahren

(1) Gegen einen der Anfechtung unterliegenden Verwaltungsakt einer lan-
desunmittelbaren Korperschaft, Anstalt oder Stiftung des 6ffentlichen Rechts
ist der Widerspruch nach den 88 68 ff. der Verwaltungsgerichtsordnung zulas-
sig.§ 26 Abs. 2 und 4ilt entsprechend.

§ 28 Abs. 3: Neugef. durch Art. | Nr. 12 d. Ges. v. 25. 6. 1998, GVBI. S. 177

§ 28 Abs. 4: Neugef. durch 8 30 Nr. 5 Buchst. a d. Ges. v. 13. 7. 1999, GVBI. S. 374
§ 28 Abs. 7: Geand. durch § 30 Nr. 5 Buchst. b d. Ges. v. 13. 7. 1999, GVBI. S. 374
§ 29 Satz 2: Neugef. durch § 30 Nr. 6 d. Ges. v. 13. 7. 1999, GVBI. S. 374

§ 30 Abs. 2 Buchst. a: Geénd. durch § 30 Nr. 7 d. Ges. v. 13. 7. 1999, GVBI. S. 374
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(2) Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, erlalt den Widerspruchs-
bescheid
a) in Angelegenheiten, die der Fachaufsi¢h28 Abs. 7)unterliegen, die
Aufsichtsbehorde;
b) im dbrigen das durch Gesetz, Rechtsverordnung oder Satzung
bestimmte Organ, in Ermangelung eines solchen der Vorstand.

7. ABSCHNITT
Ubergangs- und SchluRvorschriften

§31
Ortssatzungen

(1) Ortssatzungen, die auf Grund von Ermachtigungen in inzwischen aufge-
hobenen oder Uberholten Gesetzen erlassen worden sind, sind Landesgesetze.

(2) Ortssatzungen, die auf Grund von Erméchtigungen in fortgeltenden
Gesetzen erlassen worden sind, gelten als Rechtsverordnungen fort. In fortgel-
tenden Gesetzen enthaltene Ermachtigungen zum Erlaf3 von Ortssatzungen gel-
ten als Erméchtigungen fur den Senat zum Erlal’ von Rechtsverordnungen.

§ 32*

Wahrnehmung von Aufgaben weggefallener
Reichs- oder preuf3ischer Behorden

Die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben, die vor dem 8. Mai 1945 fur
das Gebiet Berlins von solchen Organen oder Verwaltungsbehorden des Rei-
ches oder des Landes Preuf3en erfullt worden sind, die durch die Anderung der
staatsrechtlichen Verhéltnisse weggefallen sind, steht, soweit die Aufgaben
nach dem 7. Mai 1945 von Organen oder Behdrden Berlins zu erfullen sind und
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, zu

1. der Hauptverwaltung, soweit die Befugnisse der Reichsregierung dem

Reichsrat, dem Preul3ischen Staatsministerium, einem einzelnen Reichs-
oder preuf3ischen Minister, einer sonstigen obersten Reichs- oder Landes-
behorde, dem Oberprasidenten, dem Stadtprasidenten, dem Regierungs-
prasidenten, der héheren Verwaltungsbehorde, der Aufsichtsbehdrde oder
sonstigen mit Rechtsetzungs-, Verwaltungs- oder Zwangsbefugnissen aus-
gestatteten Behorden zugewiesen waren;

2. den Bezirksverwaltungen, soweit die Befugnisse der unteren Verwal-

tungsbehérde zugewiesen waren.

§ 33*
Einschrankungen des Anwendungsbereichs

(1) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf
1. die Kirchen und Religionsgemeinschaften,
2. die Sozialversicherungstrager.

§ 32 Nr. 2: Geénd. durch Art. | Nr. 13 d. Ges. v. 25. 6. 1998, GVBI. S. 177, 210
§ 33 Abs. 1 Nr. 2: Geand. durch Art. | Nr. 14 Buchst. a u. b d. Ges. v. 25. 6. 1998, GVBI. S. 177
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(2) Es findet ferner keine Anwendung auf
1. die Behorden der Justizverwaltung und der Verwaltung der Ubrigen
Gerichtszweige,

2. die Behdrden der Steuerverwaltung.
Hiervon sind die Angelegenheiten der Personalverwaltung und fiir den Bereich
der Steuerverwaltung die Angelegenheiten der Verwaltung von Dienstgeb&u-
den und -raumen ausgenommen.

(3) Auf die Verwaltung des Rechnungshofs findet dieses Gesetz, aul3er in
Angelegenheiten der Personalverwaltung, nur insoweit Anwendung, als es aus-
drucklich vorgesehen ist.

§34
Beirat in Sozialhilfeangelegenheiten

(1) Zur Mitwirkung im Widerspruchsverfahren in Sozialhilfeangelegenhei-
ten wird fur jeden Bezirk ein Beirat gebildet.

(2) Will die Bezirksverwaltung einem Widerspruch gegen die Ablehnung der
Sozialhilfe oder gegen die Festsetzung ihrer Art und Hohe nicht abhelfen, so
hat sie den Beirat zu héren.

(3) Der Beirat besteht aus

a) drei Bezirksverordneten;
b) einem Vertreter der Gewerkschaften;
c) drei Vertretern von Vereinigungen, die Hilfsbedirftige betreuen.

(4) Die Mitglieder werden von der Bezirksverordnetenversammlung auf die
Dauer von zwei Jahren gewahit.

(5) Das zustandige Mitglied des Bezirksamtes leitet die Verhandlungen des
Beirats.

§35
Ausfuhrungsvorschriften

Die Ausfuhrungsvorschriften zu diesem Gesetz erlaf3t

a) die Senatsverwaltung flr Inneres im Einvernehmen mit der zusténdigen
Senatsverwaltung, wenn die Vorschriften nicht nur den Geschéftsbereich
einer Senatsverwaltung betreffen,

b) die zustéandige Senatsverwaltung im Einvernehmen mit der Senatsverwal-
tung fur Inneres, wenn die Vorschriften nur den Geschéftsbereich einer
Senatsverwaltung betreffen.

8 36*
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1959 in Kraft; jedoch&rittAbs. 1lam
Tage nach der Verkiindung dieses Gesetzes in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten alle diesem Gesetz oder der nach § 4 Abs. 1 dieses
Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung entgegenstehenden Vorschriften des
Landesrechts mit Ausnahme der Zustandigkeitsvorschriften in polizeilichen und
Ordnungsangelegenheiten sowie in Personalangelegenheiten aulRer Kraft ...

§ 36 Abs. 2 Satz 2: Aufhebungsvorschrift
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Anlage*

Allgemeiner Zustandigkeitskatalog
(ZustKat AZG)

(zu§ 4 Abs. 1 Satz)1

Aufgaben der Hauptverwaltung auerhalb der Leitungsaufgaben
(Planung, Grundsatzangelegenheiten, Steuerung, Aufsicht)

Nr. 1*
Allgemeines

(1) Verwaltung der Einrichtungen der Hauptverwaltung einschlie3lich der
Ressourcenverantwortung; Serviceleistungen fiir die Berliner Verwaltung;
finanzielle Forderungen auf Landesebene.

(2) Forderung der Gleichstellung von Frauen und Mannern auf Landesebene.

(3) Verfahrens-, datenschutz- und gebuhrenrechtliche Entscheidungen, Buf3-
geldverfahren und Rechtsstreitigkeiten in Aufgaben der Hauptverwaltung; Ent-
scheidung der Aufsichtsbehorde tber die 6rtliche Zustandigkeit im Verwal-
tungsverfahren §3 des Verwaltungsverfahrensgesefz82 des Zehnten
Buchs Sozialgesetzbuch — Verwaltungsverfahren).

(4) Festlegungen zur Informations- und Kommunikationstechnik, soweit
diese zwingend notwendig sind.

(5) Aus-, Fort- und Weiterbildung auf Landesebene; staatliche Priifungen,
Anerkennungen und Berufserlaubnisse; Bestellung von Sachverstandigen.

(6) Verkehr mit den Verfassungsorganen des Bundes und der Lander;
Gewaébhrleistung von Betatigungen der Verfassungsorgane des Bundes; Bestel-
lung von Mitgliedern und Beisitzern in Gremien auf Bundes- und Landerebene;
Mitgliedschaft und Vertretung Berlins in Organisationen und Einrichtungen auf
Landesebene; Anerkennung und Férderung von Einrichtungen, Verbanden und
freien Tragern auf Landesebene.

Nr. 2*

Rechtswesen; Wiedergutmachung
nationalsozialistischen Unrechts

(1) Ausiibung des Gnadenrechts.

(2) Schiedsamtsangelegenheiten mit Ausnahme der Abgrenzung der Schieds-
amtsbezirke, der Wahl von Schiedspersonen, der Gebuhrenabrechnung und der
Erstattung der sachlichen Kosten.

(3) Abschluf3 der Entnazifizierung.

(4) Anerkennung und Versorgung der politisch, rassisch und religiés Ver-
folgten.

(5) Entschadigung der Opfer des Nationalsozialismus.

(6) Ruckerstattung feststellbarer Vermdgenswerte.

(7) Soziale Dienste der Justiz (Bewahrungshilfe fir Erwachsene, Gerichts-
hilfe), Fihrungsaufsicht.

Anlage: Neugef. durch Art. I Nr. 15 d. Ges. v. 25. 6. 1998, GVBI. S. 177, 210, u. geand. durch Art. Ill Nr. 1
u.2d.Ges.v.2.6.1999, GVBI. S. 192, § 30 Nr. 8d. Ges. v. 13.7.1999, GVBI. S. 374, Art. VII§ 8Nr. 1
u. 2 d. Ges. v. 20. 4. 2000, GVBI. S. 286, § 5 Abs. 2 d. Ges. v. 30. 11. 2000, GVBI. S. 503, Art. I Nr. 1
u. 2d. Ges. v. 24. 1. 2001, GVBI. S. 30, Art. VI d. Ges. v. 8. 2. 2001, GVBI. S. 33

Nr. 1 Abs. 4: Neugef. durch § 14 d. Ges. v. 19. 11. 2004, GVBI. S. 459

Nr. 2 Abs. 7: Angef. durch Art. I Nr. 1 d. Ges. v. 24. 1. 2001, GVBI. S. 30
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Nr. 3

Staatshoheitsangelegenheiten,
Verfassungsschutz, Statistik, Wahlen

(1) Grenzangelegenheiten.

(2) Staatsangehdrigkeitsangelegenheiten mit Ausnahme der Vorbereitungs-
arbeiten und der Anspruchseinbilrgerungen; Entscheidungen mit Wiedergut-
machungsgehalt.

(3) Auswanderungsangelegenheiten mit Ausnahme der Unterstiitzung mit-
telloser Auswanderer; Verbindungsstelle zum Zwischenstaatlichen Komitee
fur Auswanderung.

(4) Auslieferungen.

(5) Aufgaben der zustandigen Verwaltungsbehorde, der Aufsichtsbehorde
und der obersten Landesbehdrde im Sinne des Personenstandsgesetzes; Stan-
desamt | in Berlin.

(6) Verleihung von Bezirkswappen und des Rechts zur Fihrung der Wappen-
figur durch Korperschaften, Anstalten und Stiftungen in Siegeln und Amts-
schildern; Gestattung der Fihrung von Hoheitszeichen im Einzelfall und von
Abweichungen von den Hoheitszeichenmustern.

(7) Anordnung allgemeiner Beflaggungen.

(8) Verleihung von Titeln, Orden und Ehrenzeichen des Landes Berlin, mit
Ausnahme der Schaffung und Verleihung bezirklicher Ehrenzeichen; staatliche
Anerkennung fur Rettungstaten mit Ausnahme der 6ffentlichen Belobigung,
der Aushéandigung der Rettungsmedaillen, der Erinnerungsmedaillen und der
Geldbelohnungen; Vorschlage zur Verleihung des Verdienstordens der Bundes-
republik.

(9) Verleihung des Ehrenburgerrechts und der Ehrenbezeichnung ,Stadtalte-
ster von Berlin“ im Einvernehmen mit dem Abgeordnetenhaus; Bewilligung
von Ehrenversorgung und von Leistungen an Ehrenbirger und Stadtélteste.

(10) Ausstellung von Berechtigungsausweisen nach den 88 13 ff. der Ver-
ordnung Uber den Besitznachweis fiir Orden und Ehrenzeichen und den Nach-
weis von Verwundungen und Beschadigungen.

(11) Genehmigung des Erwerbs von Grundstticken durch auslandische juri-
stische Personen; Genehmigung von Schenkungen und Zuwendungen von
Todes wegen an auslandische juristische Personen.

(12) Vereinsangelegenheiten nach den 8§ 22, 33 Abs. 2 und § 43 des Burger-
lichen Gesetzbuchs sowdetikel 5 § 1 Abs. 2, 3 des Ausflhrungsgesetzes zum
Birgerlichen Gesetzbuch

(13) Aufsicht Uiber rechtsfahige Stiftungen des birgerlichen Rechts.

(14) Deutsche Dienststelle fir die Benachrichtigung der nachsten Angehdri-
gen von Gefallenen der ehemaligen deutschen Wehrmacht (WASt).

(15) Beglaubigungen nachl Abs. 2 des Gesetzes Uber das Verfahren der
Berliner Verwaltung soweit nicht die Bezirksverwaltungen in Anspruch
genommen werden; Beglaubigung von Urkunden fiir den Gebrauch im Aus-
land.

(16) Verfassungsschutz.

(17) Planung und Durchfihrung von statistischen Erhebungen mit Aus-
nahme der Geschéftsstatistiken der Bezirksverwaltungen; Auswertung und
Verdffentlichung der Ergebnisse von statistischen Erhebungen; Statistisches
Landesamt.
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(18) Vorbereitung und Durchfiihrung der allgemeinen Wahlen, Volksinitiati-
ven, Volksbegehren und Volksentscheide, soweit nicht durch Rechtsvorschrift
den Wahl- oder Abstimmungsleitern, den Wahlausschiissen oder den Bezirken
zugewiesen.

Nr. 4*
Personalangelegenheiten

(1) Oberste Dienstbehérde und zentrale Arbeitgeberfunktionen; Tarifver-
tragsangelegenheiten; oberste Verwaltungsbehérde nach sozialversicherungs-
rechtlichen Vorschriften; Aufgaben der Vormerkstelle nach dem Soldatenver-
sorgungsgesetz.

(2) Einzelpersonalangelegenheiten der Bezirkshiirgermeister.

(3) Einzelpersonalangelegenheiten der Dienstkrafte der Bezirke:

a) Zustimmung zu auf3er- und Ubertariflichen Regelungen;

b) Zustimmung zu Arbeitsvertrdgen mit Arbeitnehmern, fir die keine
Tarifvertrage oder sonstige allgemeine Regelungen bestehen;

¢) Entscheidung Uber Versetzungen nActikel 77 Abs. 2 der Verfassung
von Berlin

d) Versorgungsbeziige mit Ausnahme der von der Dienstbehérde zu
gewahrenden Leistungen;

e) Entscheidungen Uber Versorgungszusicherungen sowie Auskiinfte tiber
Versorgungsausgleich fiir Arbeitnehmer.

(4) Beamten- und arbeitsrechtliche Rechtsstreitigkeiten der Bezirke von
grundsatzlicher oder Gibergeordneter Bedeutung.

(5) Ausbildungsbehorde fur den héheren Dienst; zustandige Stelle nach dem
Berufshildungsgesetz fiir den Bereich des 6ffentlichen Dienstes des Landes
Berlin.

(6) Gesamtbeschaftigungsquote nach dem Schwerbehindertengesetz.

(7) Sicherung der GleichmaRigkeit der Bewertung von Arbeitsgebieten von
Beamten bei gleichartigen Arbeitsgebieten in gleichartigen Arbeitsbereichen;
Einhaltung der Obergrenzen.

(8) Zentrales Personalliberhangmanagement einschlieBlich der Vermittlung,
Fortbildung und Umschulung der Personaltuberhangkréfte sowie der Organisa-
tion des zeitlich begrenzten Einsatzes von Personaliiberhangkréaften (Uber-
gangseinsatze), soweit dies zur voribergehenden Unterstiitzung bei der Aufga-
benerfiillung der Behérden der Berliner Verwaltung (Einsatzbereich) erforder-
lich ist; Dienstbehorde und Personalstelle fiir die dem Zentralen Personalliber-
hangmanagement (Stellenpool) zugeordneten Dienstkrafte.

Nr. 5

Haushaltswesen; betriebswirtschaftliche Instrumente;
offentlich-rechtliche Forderungen; offene Vermdgensfragen;
Lastenausgleich; Verteidigungslasten

(1) Vorgabe von Globalsummen und Grundsatze fur die Aufstellung der Ent-
wurfe der Bezirkshaushaltsplane.

Nr. 4 Abs. 8: Angef. durch § 5 d. Ges. v. 9. 12. 2003, GVBI. S. 589, 604
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(2) MaBBnahmen zur Steuerung der Haushalts- und Wirtschaftsfiihrung,
soweit Rechtsvorschriften dies vorsehen.

(3) Prifungsersuchen an den Rechnungshof.

(4) Prifung der Planungsunterlagen der Bezirke fiir Baumafinahmen in Fal-
len der Uberschreitung von Standard- und Gesamtkostenansétzen.

(5) Vorbereitung der Ausgabe der Lohnsteuerkarten durch die Bezirke.

(6) Beitreibung von Abgaben aller Art und der sonstigen 6ffentlich-rechtli-
chen Forderungen.

(7) Angelegenheiten Berlins als Abgabenschuldner, soweit Aufgabe der
Hauptverwaltung.

(8) Durchfiihrung des Vermdgensgesetzes und des Lastenausgleichsgesetzes
mit ihren Nebengesetzen.

(9) Verteidigungslasten.

Nr. 6*
Vermoégen und Schulden

(1) Finanzvermégen mit Ausnahme von nicht auf Liegenschaftsfonds tber-
tragenen Grundstucken; Bildung und Verwaltung von Liegenschaftsfonds ein-
schlieBlich Bestlickung mit Grundstiicken.

(2) Dingliche Grundstlicksgeschafte sowie Ausiibung des Heimfallrechts
gegentuber dem Bund (Reich), einem Sondervermégen des Bundes (Reiches),
einer bundesunmittelbaren Korperschaft, Anstalt oder Stiftung des dffentlichen
Rechts oder deren Rechtsnachfolger, den Bundeslandern oder einem auslandi-
schen Staat; Entscheidung tber dingliche Grundstiicksgeschéfte in Erfullung
besonderer Aufgaben von gesamtstadtischer Bedeutung und fir die Gewerbe-
und Industrieansiedlung von gesamtstadtischer Bedeutung; Entscheidung tber
wesentliche Abweichungen vom Verkehrswert und den blichen Vertragsbe-
dingungen bei dinglichen Grundstiicksgeschéaften; Einwilligung in den Fallen,
die nachg 64 der Landeshaushaltsordnutiey Einwilligung des Abgeordne-
tenhauses bedurfen.

(3) Einwilligung bei Enteignungen im Auftrag des Bundes zu den im Enteig-
nungsverfahren zu treffenden MafRnahmen; gerichtliche Nachprifungsverfah-
ren.

(4) Angelegenheiten nach den Artikeln 134 und 135 des Grundgesetzes,
Abgeltung von Wertausgleichsansprichen nach dem Wertausgleichsgesetz.

(5) Ubertragung und Uberlassung von Grundstticken innerhalb der Verwal-
tung mit Ausnahme der innerhalb eines Bezirks bleibenden Falle.

(6) Aufnahme oder Ubernahme von Darlehen und sonstigen Schuldverbind-
lichkeiten einschlieRlich der Ubernahme von Biirgschaften, Verpflichtungen
aus Gewahrvertragen und Bestellung anderer Sicherheiten.

(7) Verwaltung der Schulden mit Ausnahme der Verwaltung und Verwertung
der Grundpfandrechte und der Sicherungsgrundpfandrechte einschlie3lich der
sich daraus ergebenden Belastungen an Grundstiicken, die zum Vermégen des
Bezirks gehoren.

(8) Anfall von Erbschaften und anderen Vermdgen, soweit nicht einem
Bezirk zugewendet.

Nr. 6 Abs. 1: Neugef. durch Art. I Nr. 1 d. Ges. v. 22. 12. 2004, GVBI. 2005, S. 2
Nr. 6 Abs. 3 zweiter Halbsatz: Geand. durch Art. I Nr. 2 d. Ges. v. 22. 12. 2004, GVBI. 2005, S. 2
Nr. 6 Abs. 10: Neugef. durch § 30 Nr. 8 d. Ges. v. 13. 7. 1999, GVBI. S. 374
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(9) Schlichtung vermdgensrechtlicher Streitigkeiten.

(10) Eigenbetriebe der Hauptverwaltung; Beteiligungen der Hauptverwal-
tung an wirtschaftlichen Unternehmen.

(11) Aufgaben nach dem Vermoégenszuordnungsgesetz mit Ausnahme der
Anmeldung von Ansprichen, der Ermittlung der anspruchsbegriindenden Tat-
sachen und der Erarbeitung der Antragsunterlagen und Nachweise.

(12) Aufgaben Berlins in gerichtlichen Nachpriifungsverfahren im Zusam-
menhang mit gesetzlichen Vorkaufsrechten.

(13) Rechtsstreitigkeiten der Bezirke, sofern von grundsatzlicher oder tiber-
geordneter Bedeutung.

Nr. 7*
Wirtschaft; Entwicklungszusammenarbeit; Preisbildung

(1) Wirtschaft einschlieBlich Ernédhrungs- und Landwirtschaft mit Ausnahme
der Durchfuhrung des Grundstickverkehrsgesetzes und des Landpachtver-
kehrsgesetzes; Geheimschutz; Geld-, Kredit- und Versicherungswesen; Aufga-
ben nach dem Borsengesetz. B

(2) Zulassung des Abschlusses oder der Ubermittlung von Spielvertragen fiir
eine in Berlin nicht zugelassene Lotterie.

(3) Aufgaben der Flurbereinigungsbehdérde und der oberen Flurbereinigungs-
behorde nach dem Flurbereinigungsgesetz sowie der Flurneuordnungsbehérde
nach dem Landwirtschaftsgesetz mit Ausnahme der Aufgaben der Siedlungs-
behorde nach dem Reichssiedlungsgesetz und dem Bundesvertriebenengesetz.

(4) Erteilung von Ausnahmebewilligungen zur Eintragung in die Hand-
werksrolle; Landeskartellbehorde.

(5) Foérderung der Wirtschaft mit Ausnahme der bezirklichen Wirtschaftsfor-
derung.

(6) Priifung, Bestellung und Beaufsichtigung von Wirtschaftspriifern und
vereidigten Buchprifern.

(7) MeR3- und Eichwesen; Materialprufung.

(8) Aufgaben der Energieaufsichtsbehorde; Aufgaben der Landesregulie-
rungsbehdérde nach dem Energiewirtschaftsgesetz; Ausiibung der Befugnisse
nach dem Atomgesetz und dem Strahlenschutzvorsorgegesetz.

(9) Bewirtschaftungs- und Lenkungsmafnahmen nach dem Wirtschaftssi-
cherstellungsgesetz, dem Energiesicherungsgesetz, dem Ernéhrungssicherstel-
lungsgesetz und dem Ernahrungsvorsorgegesetz mit Ausnahme

a) der Erteilung von Bezugsscheinen und Versorgungskarten an Privatper-
sonen nach dem Wirtschaftssicherstellungsrecht;

b) der Bewilligungen und Bescheinigungen von Bezugsrechten sowie
Referenzmengen von leichtem Heizdl nach dem Energiesicherungs-
recht;

c) der Errichtung von Ernéhrungséamtern sowie der Zuteilung und Aus-
gabe von Verbraucherkarten und Bezugs- und Berechtigungsscheinen
sowie der Einrichtung von Kartenausgabestellen nach dem Ernéh-
rungssicherstellungs- und Ernéhrungsvorsorgerecht.

(10) Entwicklungszusammenarbeit auf Landesebene.

(11) Preisprufung fur Strompreise und o6ffentliche Auftrage; Krankenhaus-
pflegesatze.

Nr. 7 Abs. 8: Geénd. durch § 4 d. Ges. v. 6. 3. 2006, GVBI. S. 250
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Nr. 8*

Raumordnung; stadtebauliche Planung
und ihre Durchfiihrung; Enteignung; Vermessung

(1) Raumordnung und Landesplanung.

(2) Flachennutzungsplan; Bebauungsplanverfahren, vorhabenbezogene
Bebauungsplane, Veranderungssperren flir Gebiete von auBBergewdhnlicher
stadtpolitischer Bedeutung (einschlie3lich der Hauptstadtplanung) oder fur
Industrie- und Gewerbeansiedlung von aufRergewohnlicher stadtpolitischer
Bedeutung, Bebauungsplanverfahren fur die Verwirklichung von Erfordernis-
sen der Verfassungsorgane des Bundes zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben.

(3) Weitere Aufgaben nach dem Baugesetzbuch:

a) Umlegung im Geltungshereich von Bebauungsplanen fiir die Verwirk-
lichung von Erfordernissen der Verfassungsorgane des Bundes zur
Wahrnehmung ihrer Aufgaben; Grenzregelungen im Bereich von
Grundsticken, die den Verfassungsorganen des Bundes zur Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben dienen oder dazu bestimmt sind;

b) Entschadigungen, soweit Aufgaben der Hauptverwaltung betroffen
sind; Festsetzung von Geldentschadigungen in Planungsschadenange-
legenheiten;

c) Aufgaben des Besonderen Stadtebaurechts des Baugesetzbuchs, die
das Ausfuhrungsgesetder Hauptverwaltung zuweist; Vertrage nach
§ 157 des Baugesetzbuchs, soweit zur stéadtebaulichen oder finanziellen
Gesamtsteuerung stadtebaulicher SanierungsmalRnahmen erforderlich;
Finanzierung der der Hauptverwaltung zugewiesenen Aufgaben mit
Ausnahme der Malinahmen nach § 147 Satz 1 Nr. 2 bis 5 des Bauge-
setzbuchs; Férderung von BaumaRnahmen nach § 148 Abs. 2 Nr. 1, 2
und 4 des Baugesetzbuchs;

d) vorhabenbezogene Bebauungsplane zur Verwirklichung von Erforder-
nissen der Verfassungsorgane des Bundes zur Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben;

e) stadtebauliche Vertrage und ErschlieBungsvertrage von auRergewdhn-
licher stadtpolitischer Bedeutung sowie in Entwicklungs- und Anpas-
sungsgebieten;

f) Aufgaben der héheren Verwaltungsbehérde, der zustandigen Landes-
behoérde, der nach Landesrecht zustandigen Behdrde und der obersten
Landesbehdrde.

(4) Stadtebauliche Wettbewerbe und Bauwettbewerbe fir Flachen von
besonderer stadtebaulicher Bedeutung.

(5) Bautrager- und Investorenwettbewerbe fir landeseigene Grundstiicke
von besonderer stadtebaulicher und finanzieller Bedeutung.

(6) Enteignungsbehdrde; Behdrde nach § 9 Satz 2 des Wertausgleichsgeset-
zes.

(7) Basisinformationssystem, geodatisches Landesbezugssystem, Landesin-
formationssystem; Abgabe von Liegenschaftskatasterangaben und Erteilung
von Erlaubnissen zum Abruf von Liegenschaftskatasterangaben, wenn das
Gebiet mehrerer Bezirke betroffen ist; Zulassung von Ausnahmen von der Ver-

Nr. 8 Abs. 7: Geénd. durch Art. Ill d. Ges. v. 18. 12. 2004, GVBI. S. 524
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pflichtung, fiir den Empfang von Eigentimerangaben aus dem Liegenschafts-
kataster das berechtigte Interesse im Einzelfall darzulegen.

(8) Wertermittlungen in Angelegenheiten von hauptstadtischer Bedeutung
auf besondere Anforderung der Senatsverwaltung fur Finanzen; Vermessungen
fur den Verkehrswegebau der Hauptverwaltung; Luftbildvermessung.

(9) Geschéftsstelle des oberen Umlegungsausschusses; Geschaftsstelle des
Gutachterausschusses fiir Grundsttickswerte; Bestellung von 6ffentlich bestell-
ten Vermessungsingenieuren; Aufsicht tUber die 6ffentlich bestellten Vermes-
sungsingenieure.

Nr. 9

Bauwirtschaft; Wohnen, Wohnungswirtschaft
(1) Fuhrung des Unternehmer- und Lieferantenverzeichnisses flur Bau-
auftrage; Vergabeprufstelle fir Bau- und Dienstleistungsauftrage nach § 57 b
des Haushaltsgrundséatzegesetzes.
(2) Férderung der Modernisierung und Instandsetzung von Wohngebauden
mit Ausnahme der Entscheidung Uber bezirkliche Férderungsrange.
(3) Landesweite Vertrage zur Wohnungshindung.

18 a
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Nr. 10*
Hoch- und Tiefbau; Wasserwirtschaft; Verkehr

(1) Bauten und Unterhaltungsmaf3nahmen fiir Polizei, Feuerwehr, Justiz,
Theater und Museen; Bauherreneigenschaft und Haushaltsmittel fur alle Bau-
ten der Hauptverwaltung.

(2) Planung, Entwurf und Bau von Ortsdurchfahrten der Bundesstraen
sowie der Stralen innerhalb des zentralen Bereichs, in dem sich die Parla-
ments- und Regierungseinrichtungen des Bundes befinden; der zentrale
Bereich wird umgrenzt durch die InvalidenstraRe, Brunnenstrafl3e, Rosenthaler
Platz, TorstraRe, Mollstral’e, Platz der Vereinten Nationen, Lichtenberger
Stral3e, Holzmarktstral3e, Brickenstraf3e, Heinrich-Heine-Strae, Moritzplatz,
OranienstralRe, KochstralRe, WilhelmstraRe, Anhalter StralRe, Askanischer
Platz, Schoéneberger Stralle, Schoneberger Ufer, Litzowufer, Litzowplatz,
Klingelhoferstrae, Hofjagerallee, GroRer Stern, Spreeweg, Paulstrale, Alt-
Moabit unter Einbeziehung der genannten Stral3en und Platze; Planung der
StralRen im Zuge von Stral3enbahnlinien.

(3) Bundesautobahnen; BundesstraRen aulRerhalb der Ortsdurchfahrten ohne
Unterhaltung des Begleitgrins.

(4) Planung von Stral3en in Gebieten von aul3ergewdhnlicher stadtpolitischer
Bedeutung sowie von Straf3en fur Industrie- und Gewerbeansiedlungen von
aulRergewohnlicher stadtpolitischer Bedeutung; Planung der Hauptverkehrs-
stralen mit vorwiegend Uberbezirklicher Funktion und anderer Straen von
besonderer Bedeutung.

(5) Planung von Ingenieurbauten fir den ruhenden Verkehr im zentralen
Bereich nach Absatz 2; Pilotprojekt flachenhafte Parkraumbewirtschaftung.

(6) Verkehrslenkungsanlagen; Lichtzeichenanlagen, soweit sie in Verkehrs-
leitsysteme oder Zentralsteuerungen eingebunden werden oder sich auf Ver-
kehrsflachen von gesamtstadtischer oder Uberbezirklicher Bedeutung befinden,
einschlie3lich der Planung straBenbaulicher Veranderungen im Zusammen-
hang mit dem Bau dieser Lichtzeichenanlagen.

(7) Bricken (einschlieBlich HochstraRen), Tunnel, Durchlésse und sonstige
Ingenieurbauwerke (ausgenommen kreisrunde Rohrdurchlasse, Stitzmauern
mit einer maximalen sichtbaren Hohe unter 3 m und die Fahrbahn- und Geh-
bahnbelage der 6ffentlichen StralRen Berlins, die nicht in unmittelbarer Verbin-
dung mit der Abdichtung stehen).

(8) Anordnung und Auswertung von Versuchen und Untersuchungen neuer
Baustoffe und Bauarten bei Stral3enbauten und deren Einfuhrung; Durchfuh-
rung von Versuchen grundsatzlicher Bedeutung.

(9) Aufgaben der kommunalen Aufsichtsbehorde nach dem Verkehrswege-
planungsbeschleunigungsgesetz.

(10) StraRenaufsicht bei Baumafnahmen und Gber Bauten und Anlagen der
Hauptverwaltung nach Absatz 3, 6 und 7; allgemeine Zulassung von Sonder-
nutzungen, die in allen Bezirken einheitlich ausgetibt werden; Informations-
und Koordinierungsaufgaben bei Baumaf3nahmen im Ubergeordneten Straf3en-
netz nactg 11 Abs. 3 des Berliner StraRengesetzes

(11) Schiffahrt, Wasserstral3en und Hafen, Luftverkehr, Magnetschwebebah-
nen, Eisenbahnen einschliellich S-Bahnen und Stralenbahnen einschlieBlich

Nr. 10 Abs. 10: Geand. durch Art. Ill Nr. 2 d. Ges. v. 2. 6. 1999, GVBI. S. 192
Nr. 10 Abs. 15: Angef. durch Art. | d. Ges. v. 19. 4. 2006, GVBI. S. 345
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U-Bahnen sowie die Entscheidung tiber die Benutzung der 6ffentlichen Stral3en
durch Bahnen.

(12) Gewasser erster und flieBende Gewasser zweiter Ordnung einschliel3-
lich Uferanlagen, Hafen, Umschlags- und Liegestellen mit Ausnahme der
Sportbootsstege.

(13) Kreuzungsrechtliche Vereinbarungen fur Kreuzungen von Verkehrs-
wegen.

(14) Verkehrsuntersuchungen einschliel3lich Verkehrszéhlungen.

(15) Offentliche Beleuchtung einschlie3lich der beleuchteten Verkehrszei-
chen und -einrichtungen.

Nr. 11*

Umweltschutz und Naturschutz,
Grunanlagen, Forsten, Kleingérten,
Denkmalschutz und Denkmalpflege, Bodenschutz, Krematorien

(1) Stadtpolitisch herausragende Projekte der Freiraumgestaltung.

(2) Landschaftsprogramm; Landschaftsplanverfahren einschlielich Veran-
derungsverbote fiir Gebiete von auRergewohnlicher stadtpolitischer Bedeutung.

(3) Anerkennung und Beteiligung von Verbanden nach § 29 des Bundes-
naturschutzgesetzes in Verbindung 189 des Berliner Naturschutzgesetzes

(4) Fuhrung des Naturschutzbuches nach MaRgabes @ésdes Berliner
NaturschutzgesetzeBerufung der Angehdrigen der Naturschutzwacht nach
MafRgabe de§ 42 des Berliner Naturschutzgesetzes

(5) Durchfihrung der Wassergesetze, der Abwasserabgabengesetze, des
Wasserverbandsgesetzes und des Lagerstattengesetzes.

(6) Durchfiihrung des Pflanzenschutzgesetzes.

(7) Aufgaben des Landesforstamts.

(8) Angelegenheiten nach dem Grabergesetz, nach Artikel 18 des deutsch-
sowjetischen Vertrages Uber die Erhaltung der sowjetischen Gedenkstatten und

Kriegsgraber sowie nach den sonstigen internationalen Kriegsgraberabkom-
men mit Ausnahme der Unterhaltung und Pflege der Graber nach dem Gréber-
gesetz auf landeseigenen Friedhofen.

(9) Forst, Jagd, Fischerei.

(10) Denkmalerfassung und Denkmalliste; Erhalt von Denkmalen herausra-
gender Bedeutung.

(11) Durchfiihrung des Bundes-BodenschutzgesetzesBediser Boden-
schutzgetzesowie der auf diesen Gesetzen beruhenden Rechtsverordnungen.

(12) Angelegenheiten der Krematorien.

Nr. 12

Arbeitsmarktfragen, Lohn-, Tarif- und Schlichtungswesen;
Berufshildung, Ausbildungsférderung
(1) Angelegenheiten des Arbeitsmarktes; Arbeitsbeschaffungsmafinahmen
mit Ausnahme bezirklicher Antragstellung; Allgemeinverbindlichkeitserkla-
rung von Tarifvertragen, Schlichtungswesen.
(2) Berufliche Bildung, Aufgaben der zustandigen Behodrde und der obersten
Landesbehorde nach dem Berufsbildungsgesetz, dem Aufstiegsfortbildungs-

Nr. 11, Uberschrift: Neugef. durch Art. I Nr. 1 d. Ges. v. 5. 12. 2005, GVBI. S. 734
Nr. 11 Abs. 11 u. 12: Angef. durch § 11 Nr. 2 d. Ges. v. 24. 6. 2004, GVBI. S. 250 u. Art. I Nr. 2 d. Ges.
v.5.12. 2005, GVBI. S. 734
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forderungsgesetz und der Handwerksordnung; Anerkennung von Bildungsver-
anstaltungen.

(3) Aufgaben des Landesamtes fur Ausbildungsférderung nach dem Bundes-
ausbildungsfoérderungsgesetz.

(4) Sozialversicherung, Wahrnehmung der Aufgaben der obersten Verwal-
tungsbehérde und des Versicherungsamtes.

Nr. 13*
Gesundheitswesen

(1) Einbringung von Krankenhausbetrieben des Landes Berlin in eine private
Rechtsform, Beteiligung des Landes Berlin an Krankenhausbetrieben in priva-
ter Rechtsform, Krankenhausplan, Programme zur Durchfiihrung des Kranken-
hausbaues.

(2) Rettungsdienst einschlie3lich Krankentransport, Melde- und Aufnahme-
verfahren sowie Bettenvermittlung; Noteinweisungen in Zeiten erhéhter Inan-
spruchnahme.

(3) Vereinbarungen mit Tierkdrperbeseitigungsanstalten im Rahmen der
Beseitigungspflicht.

(4) Landesinstitut fur gerichtliche und soziale Medizin, Berliner Betrieb fur
Zentrale Gesundheitliche Aufgaben, Gemeinsames Krebsregister der Lander
Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt
und Thuringen.

(5) Arbeitsmedizin.

(6) Aufgaben der obersten Landesgesundheitsbehérde, der Landesveterinér-
behorden sowie der Landesregierung nach Seuchenrecht; amts- und vertrauens-
arztliche Untersuchungen und Begutachtungen mit Ausnahme von amts- und
vertrauensdrztlichen Untersuchungen und Begutachtungen im Rahmen des
Achten Buches, des Neunten Buches, des Elften Buches und des Zwdlften
Buches Sozialgesetzbuch, der Schuleingangsuntersuchungen und der Untersu-
chungen nach derindertagesférderungsgesetz

(7) Sicherstellung Uberbezirklicher Versorgungsangebote fiir besondere
Patientengruppen; Versorgung der psychisch kranken Rechtsbrecher im Maf3-
regelvollzug.

(8) Aufgaben der Landesarzte nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch.

Nr. 14*
Sozialwesen

(2) ,IAhIIﬁ]emeine Angelegenheiten des ortlichen und Uberdrtlichen Tréagers der
Sozialhilfe.

(2) Festsetzung der Zahl der Ausbildungspléatze fir Sozialarbeiter-Praktikan-
ten in Zusammenarbeit mit den Bezirken.

(3) Landespflegeplanung nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch (Soziale
Pflegeversicherung); Programme zur Durchfiihrung des Baus von Pflegeein-
richtungen.

Nr. 13 Abs. 1: Neugef. durch § 5 Abs. 2 d. Ges. v. 30. 11. 2000, GVBI. S. 503

Nr. 13 Abs. 4: Geand. durch Art. Il Nr. 1 d. Ges. v. 5. 12. 2003, GVBI. S. 574

Nr. 13 Abs. 5: Neugef. durch Art. I Nr. 1 Buchst. a d. Ges. v. 19. 12. 2005, GVBI. S. 790

Nr. 13 Abs. 6: Neugef. durch Art. II Nr. 1 d. Ges. v. 25. 5. 2006, GVBI. S. 450

Nr. 13 Abs. 8: Angef. durch Art. | Nr. 1 Buchst. b d. Ges. v. 19. 12. 2005, GVBI. S. 790

Nr. 14 Abs. 4: Geand. durch Art. IV d. Ges. v. 7. 9. 2005, GVBI. S. 467

Nr. 14 Abs. 11, 16 u. 17: Neugef. durch Art. I Nr. 2 Buchst. a bis c d. Ges. v. 19. 12. 2005, GVBI. S. 790
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(4) Vereinbarungen uber Leistungen an Hilfebeddirftige; Vereinbarungen mit
Einrichtungen im Sinne des 8 75 Abs. 3 des Zwdlften Buches Sozialgesetzbuch.

(5) Feststellung der Behinderung und ihres Grades nach dem Schwerbehin-
dertengesetz sowie Erteilung von Ausweisen.

(6) Aufgaben der Hauptfursorgestelle nach dem Schwerbehindertengesetz.
(7) Versorgung und Kriegsopferfiirsorge nach dem Bundesversorgungsge-
setz sowie nach Gesetzen, die das Bundesversorgungsgesetz fir anwendbar
erklaren; Zahlung von Ehrensold fiir die Trager héchster Kriegsauszeichnun-

gen des Ersten Weltkrieges.

(8) Leistungen nach dem Unterstiitzungsabschlu3gesetz.

(9) Gewahrung von Kriegsgefangenenentschadigung nach dem Kriegsge-
fangenenentschadigungsgesetz; Zulassung von Ausnahmen nach § 54 a des
Kriegsgefangenenentschadigungsgesetzes.

(10) Haftlingshilfemafinahmen nach §8 9 a bis 9 ¢, 10 Abs. 4 und 5 des Haft-
lingshilfegesetzes; Harteausgleich nach § 12 des Haftlingshilfegesetzes.

(11) Landesfitichtlingsverwaltung; Verwaltungsverfahren nach dem Bundes-
vertriebenengesetz (inshesondere schriftliches Aufnahmeverfahren nach § 28
sowie Amtshilfeverfahren nach 8§ 100, Antragsverfahremr§@ Abs. 2 und 3);
Errichtung, Belegung und SchlieBung von Heimen sowie Beschaffung von Heim-
und Wohnplétzen durch Vertrage mit Dritten; Zentrale Aufnahmestelle des Landes
Berlin fir Aussiedler (ZAB); Erfassung, Erstberatung und Verteilung der in Berlin
aufgenommenen Spataussiedler auf die Bezirke.

(12) Gewahrung von Kapitalentschadigung nach 88 17, 19 und 25 Abs. 2
sowie Erstattung von Leistungen nach § 6 des Strafrechtlichen Rehabilitie-
rungsgesetzes; Aufgaben der Rehabilitierungsbehérde nach § 12 des Verwal-
tungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes und § 17 des Beruflichen Rehabili-
tierungsgesetzes.

(13) Anerkennung von Betreuungsvereinen nach 88 1908 f. des Biirgerli-
chen Gesetzbuchs.

(14) Integration von ethnischen Minderheiten und Zuwanderern.

(15) Rickkehrhilfe fir einkommensschwache auslandische Arbeitnehmer
und ehemalige Asylbewerber; Festsetzung der Riickkehrhilfe fur Burgerkriegs-
fliichtlinge.

(16) Errichtung, Betrieb, Belegung und SchlieBung von Erstaufnahmeein-
richtungen und Gemeinschaftsunterkiinften sowie Beschaffung von Heim- und
Wohnplatzen fir Asylbewerber und Auslander, die nach 88 15 a, 23 Abs. 2 oder
§ 24 des Aufenthaltsgesetzes aufgenommen worden sind, durch Vertrage mit
Dritten; Leistungen an den Personenkreis nach § 24 des Aufenthaltsgesetzes im
Rahmen der Erstversorgung; Leistungen an Asylbewerber; Leistungen an ehe-
malige Asylbewerber nach rechtskraftiger Ablehnung des Asylantrags wéh-
rend einer Ubergangszeit; Leistungen an Auslander, die nach § 15 a des Auf-
enthaltsgesetzes zu verteilen sind, bis zur Umsetzung der Verteilentscheidung;
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen, die sich in
Abschiebungshaft befinden.

(17) Zustimmung zur Aufnahme von jidischen Zuwanderern in Berlin, die
im Wege des geregelten Aufnahmeverfahrens einreisen und eine Niederlas-
sungserlaubnis nach § 23 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes erhalten, Erfassung
und Erstberatung dieser Personen sowie Unterbringung in Gemeinschaftsunter-
kiinften, soweit erforderlich.

(18) Unterhaltssicherungsgesetz mit Ausnahme der Einzelleistungen.
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(19) Angelegenheiten des 6rtlichen und Uiberortlichen Tragers der Sozialhilfe
nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch (Soziale Pflegeversicherung); Aufga-
ben nach § 82 Abs. 3 Satz 3 und Abs. 4 des Elften Buchs Sozialgesetzbuch.

(20) Anerkennung der Berechtigung und Gewahrung der einmaligen Zuwen-

dung nach dem Vertriebenenzuwendungsgesetz.
(21) Aufgaben der obersten Landesbehdrde in Angelegenheiten des Garan-

tiefonds; Ausschreibungen zur Gewinnung geeigneter Bildungstrager.

22 a
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Nr. 15*
Familienférderung; Jugendhilfe; Sport

(1) Aufgaben der obersten Landesjugendbehdrde und des Landesjugendam-
tes, Abschluss von einheitlichen Leistungsvereinbarungen fir Tageseinrichtun-
gen nach derKindertagesforderungsgesetz

(2) Festsetzung der Zahl der Praktikantenplatze sozialpadagogischer Ausbil-
dungsgéange in Zusammenarbeit mit den Bezirken.

(3) Familienférderung einschlieBlich der Zentralen Vormundschafts- und
Unterhaltsvorschusskasse (ZVK/UVK) mit Ausnahme des Erziehungs- und
Familiengeldes und der Leistungen von Unterhaltsvorschuss und Unterhalts-
sicherung nach Bundesrecht.

(4) Bestimmung von Stellplatzen zur voribergehenden Nutzung fiir Wohn-
wagen durchreisender Sinti und Roma.

(5) Olympia-Stadion, Sportforum Hohenschénhausen, Sportanlage Paul-
Heyse-Stral3e, Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion, Max-Schmeling-Halle, Velo-
drom.

(6) Bewahrungshilfe fir Jugendliche und Heranwachsende.

(7) Rechenzentrum zur Betreuung der IT-Fachverfahren der Berliner
Jugendamter.

(8) Sportmedizinische Angelegenheiten.

Nr. 16*
Schulen, Volkshochschulen

(1) Schulaufsicht; Genehmigung von Betreuungsangeboten, die von Tragern
der freien Jugendhilfe im Rahmen der erganzenden Betreuung an Schulen
erbracht werden; Festsetzung und Verteilung der fur diese Betreuungsangebote
zur Verfiigung stehenden Mittel auf die Bezirke einschlieBlich der Mittel fir die
Kosten, die in der Zeit der verlasslichen Halbtagsgrundschule fur auerunter-
richtliche Betreuung und Férderung durch Trager der freien Jugendhilfe entste-
hen; innere Schulangelegenheiten; Befreiung von der Schulpflicht; Entschei-
dung Uber Aufnahme von Schilern in die gymnasiale Oberstufe bei Wechsel
von anderen Schularten, anderen Bundeslandern, aus dem Ausland oder nach
Unterbrechung des Schulbesuchs; Entscheidung tiber die Aufnahme von Schii-
lerinnen und Schilern mit sonderpadagogischem Forderbedarf $&gh
Abs. 3 Satz 4 des Schulgesetzes

(2) Berufliche Schulen, Staatliche Ballettschule und Schule fur Artistik,
Schulfarm Insel Scharfenberg sowie zentral verwaltete Schulen mit sportbeton-
tem Schwerpunkt.

(3) Schulorganisation, Schulpraktische Seminare, Schulpsychologischer
Dienst, Prufungsamt fur Lehramtsprufungen Berlin, Staatliches Prufungsamt
fur Ubersetzer Berlin, Lehrkrafte und sonstiges schulisches Personal, ausge-

Nr. 15 Abs. 1: Neugef. durch Art. VI Nr. 1 d. Ges. v. 23. 6. 2005, GVBI. S. 322
Nr. 15 Abs. 3: Neugef. durch Art. | d. Ges. v. 24. 6. 2004, GVBI. S. 249

Nr. 15 Abs. 5: Neugef. durch Art. Il d. Ges. v. 5. 3. 1999, GVBI. S. 88

Nr. 15 Abs. 6: Angef. durch Art. | Nr. 2 d. Ges. v. 24. 1. 2001, GVBI. S. 30

Nr. 15 Abs. 7: Angef. durch Art. Il d. Ges. v. 4. 5. 2005, GVBI. S. 282

Nr. 15 Abs. 8: Angef. durch Art. Il Nr. 2 d. Ges. v. 25. 5. 2006, GVBI. S. 450
Nr. 16: Neugef. durch Art. VI Nr. 2 d. Ges. v. 23. 6. 2005, GVBI. S. 322
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nommen Schulsekretarinnen und Hausmeister an nicht zentral verwalteten
Schulen.

(4) Durchfihrung der schulgesetzlichen Regelungen tber die Schulen in
freier Tragerschaft mit Ausnahme der Zuwendungen r&dhl Abs. 8 des
Schulgesetzeginanzierung der Betreuungsangebote im Rahmen der ergéan-
zenden Betreuung an Schulen in freier Tragerschaft und der Kosten, die in der
Zeit der verlasslichen Halbtagsgrundschule fiir auBerunterrichtliche Betreuung
und Férderung entstehen.

(5) Schulaufsicht tber die Lehrgénge an Volkshochschulen §d¢hAbs. |
des SchulgesetzgAuftrag zur Abnahme von Prifungen durch Volkshochschu-
len sowie Festlegungen der Prufungsanforderungen.

(6) Berliner Landesinstitut fir Schule und Medien.

(7) Rahmenvereinbarungen Uber Leistungen von Tragern der freien Jugend-
hilfe im Zusammenhang mit der ergdnzenden Betreuung an Schulen und die
Finanzierung der Kosten, die in der Zeit der verlasslichen Halbtagsgrundschule
fur auBerunterrichtliche Betreuung und Foérderung durch Trager der freien
Jugendhilfe entstehen.

Nr. 17*

Wissenschaft, Forschung;
Kunst und Kultur; kirchliche Angelegenheiten

(1) Wissenschaft und Forschung; Landesbibliotheken und -archive.

(2) Landesangelegenheiten der Kunst, der Theater, der Orchester, des Films
und der Museen.

(3) Schutz des Kulturgutes gegen Abwanderung.

(4) Angelegenheiten der Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften
einschlief3lich der Genehmigung von Abgabebeschliissen.

Nr. 17 Abs. 4: Geand. durch § 2 Nr. 2 d. Ges. v. 27. 1. 2005, GVBI. S. 82

24

83. Erg.Lfg. (Juli 2006)



	S T A R T - S E I T E
	§�1 Einheit der Berliner Verwaltung
	§ 2* Gliederung der Berliner Verwaltung
	§ 3* Aufgaben der Hauptverwaltung und der Bezirksverwaltungen
	§ 4* Zuständigkeitsverteilung
	§ 5* Durchführung bundesrechtlich geregelter Aufgaben
	§ 6* Allgemeine Verwaltungsvorschriften
	§ 7* Durchführung der Bezirksaufgaben
	§ 8* Fachaufsicht
	§ 8 a* Übertragung von Aufgaben auf das Landesverwaltungsamt; Übertragung von Personalangel...
	§�9* Grundsätze der Bezirksaufsicht
	§ 10 Informationsrecht
	§ 11 Aufhebungsrecht
	§ 12 Anweisungsrecht
	§ 13 Ersatzbeschlußfassungsrecht, Ersatzvornahme
	§�13�a* Eingriffsrecht
	§�14* Aufgaben
	§ 15 Mitglieder
	§ 16 Teilnahme der Mitglieder des Senats und ihrer Beauftragten
	§ 16 a* Zusammenwirken mit Senat und Abgeordnetenhaus
	§ 17 Einberufung
	§ 18 Vorlagen
	§ 19 Verfahren
	§�20 Staatsrechtliche Vertretung; Verwaltungsvereinbarungen
	§ 21* Rechtsgeschäftliche Vertretung in Angelegenheiten des Abgeordnetenhauses, der Hauptv...
	§ 22 Übertragung der rechtsgeschäftlichen Vertretungsmacht
	§ 23* Abgabe von Verpflichtungserklärungen
	§ 24 Laufende Geschäfte
	§ 25* Rechtsgeschäftliche Vertretung in Angelegenheiten der Bezirksverwaltungen
	§�26 Zulässigkeit des Widerspruchs
	§ 27* Zuständigkeit zum Erlaß des Widerspruchsbescheides
	§�28* Staatsaufsicht
	§ 29* Rechtsgeschäftliche Vertretung
	§ 30* Widerspruchsverfahren
	§�31 Ortssatzungen
	§ 32* Wahrnehmung von Aufgaben weggefallener Reichs- oder preußischer Behörden
	§ 33* Einschränkungen des Anwendungsbereichs
	§ 34 Beirat in Sozialhilfeangelegenheiten
	§ 35 Ausführungsvorschriften
	§ 36* Inkrafttreten
	Anlage*
	Nr.�1* Allgemeines
	Nr.�2* Rechtswesen; Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts
	Nr.�3 Staatshoheitsangelegenheiten, Verfassungsschutz, Statistik, Wahlen
	Nr.�4* Personalangelegenheiten
	Nr.�5 Haushaltswesen; betriebswirtschaftliche Instrumente; öffentlich-rechtliche Forderung...
	Nr.�6* Vermögen und Schulden
	Nr.�7* Wirtschaft; Entwicklungszusammenarbeit; Preisbildung
	Nr.�8* Raumordnung; städtebauliche Planung und ihre Durchführung; Enteignung; Vermessung
	Nr.�9 Bauwirtschaft; Wohnen, Wohnungswirtschaft
	Nr.�10* Hoch- und Tiefbau; Wasserwirtschaft; Verkehr
	Nr.�11* Umweltschutz und Naturschutz, Grünanlagen, Forsten, Kleingärten, Denkmalschutz und D...
	Nr.�12 Arbeitsmarktfragen, Lohn-, Tarif- und Schlichtungswesen; Berufsbildung, Ausbildungsf...
	Nr.�13* Gesundheitswesen
	Nr.�14* Sozialwesen
	Nr.�15* Familienförderung; Jugendhilfe; Sport
	Nr.�16* Schulen, Volkshochschulen
	Nr.�17* Wissenschaft, Forschung; Kunst und Kultur; kirchliche Angelegenheiten


